
 B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i f  f éd é r a l  

T r i b u n a l e  am m in i s t r a t i vo  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  ad m i n i s t r a t i v  fe d e r a l  

 
 
    
 

 

 

  

 

 Abteilung IV 

D-1851/2021 

 

 
 

  U r t e i l  v o m  5 .  M a i  2 0 2 1  

Besetzung 
 Richterin Daniela Brüschweiler (Vorsitz), 

Richterin Regula Schenker Senn, Richter Gérard Scherrer,    

Gerichtsschreiberin Susanne Burgherr. 

   

Parteien 

 
A._______, geboren am (…), Ghana,  

B._______, geboren am (…), Nigeria,  

und die Kinder 

C._______, geboren am (…), Ghana,  

D._______, geboren am (…), Ghana,  

E._______, geboren am (…), Ghana,  

F._______, geboren am (…), Ghana,  

G._______, geboren am (…), Ghana,  

(…),   

Beschwerdeführende,  

 

  
gegen 

  
Staatssekretariat für Migration (SEM), 

Quellenweg 6, 3003 Bern, 

Vorinstanz. 

   

Gegenstand 

 
Nichteintreten auf Asylgesuche und Wegweisung  

(Dublin-Verfahren);  

Verfügung des SEM vom 26. Januar (recte: 13. April) 2021 / 

N (…). 
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Sachverhalt: 

A.  

Die Beschwerdeführenden – die Eltern mit den drei älteren Kindern – such-

ten am 20. Januar 2019 in der Schweiz um Asyl nach. Ein Abgleich mit der 

europäischen Fingerabdruck-Datenbank (Zentraleinheit-Eurodac) ergab, 

dass sie am 12. Dezember 2016 bereits in Italien Asylgesuche gestellt hat-

ten. Das hierzulande geborene vierte Kind wurde in das Verfahren einbe-

zogen. 

B.  

Am 30. Januar 2019 wurden der Beschwerdeführer und die Beschwerde-

führerin durch das SEM befragt und ihnen wurde das rechtliche Gehör zur 

allfälligen Zuständigkeit Italiens zur Durchführung des Asyl- und Wegwei-

sungsverfahrens und zu einer Überstellung dorthin gewährt (vgl. vor-

instanzliche Akten A15 und A16).  

Die Beschwerdeführenden machten geltend, ihre jeweiligen Heimatstaaten 

vor mehreren Jahren verlassen zu haben. Sie hätten im Jahr (…) in 

H._______ nach Brauch geheiratet. Im Jahr 2016 seien sie nach Italien 

gelangt und hätten dort Asylgesuche gestellt. Der Beschwerdeführer habe 

ein erstes Interview gehabt. Eine Aufenthaltsbewilligung habe er aber nicht 

bekommen und zu einer zweiten Befragung sei er nicht gegangen, da er 

sich ungerecht behandelt gefühlt habe. Er wolle arbeiten und den Lebens-

unterhalt für seine Familie verdienen. Zwar habe er in Italien einen Arbeits-

vertrag für sechs Monate erhalten, aber dieser sei nicht verlängert worden 

und vom vereinbarten Lohn sei ihm nur die Hälfte ausbezahlt worden. Zu-

dem habe die neue Regierung plötzlich veranlasst, dass Personen, die seit 

längerem im Land seien, zu weiteren Interviews erscheinen müssten, und 

deren Verfahren wieder aufgerollt würden. Er mache sich Sorgen um seine 

Familie. Die Schweiz sei nicht unbedingt sein Ziel gewesen, aber er sei hier 

aufgegriffen worden. In Deutschland hätte er Kollegen gehabt, die ihm viel-

leicht hätten helfen können. Die Beschwerdeführerin gab an, sie wolle nicht 

nach Italien zurück; sie hätten dort keine Perspektiven. Die Kinder hätten 

nicht zur Schule gehen und ihr Mann habe kaum Geld verdienen können. 

Auch in medizinischer Hinsicht habe sich in Italien niemand um sie geküm-

mert. Sie sei nicht gesund. 

C.  

Am 14. Februar 2019 ersuchte das SEM die italienischen Behörden um 

Rückübernahme der Beschwerdeführenden – die Eltern mit den vier Kin-

dern – gemäss Art. 18 Abs. 1 Bst. b der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des 
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Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festle-

gung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der 

für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 

in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zu-

ständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO).  

Die italienischen Behörden verlangten am 26. Februar 2019 die Nachrei-

chung einer Geburtsurkunde für das in der Schweiz geborene vierte Kind, 

nahmen aber darüber hinaus zum Übernahmeersuchen innerhalb der in 

der Dublin-III-VO festgelegten Frist keine Stellung. Nachträglich erklärten 

sie mit der Übersendung des Formulars "Nucleo familiare" am 27. März 

2019 ihre Bereitschaft zur Wiederaufnahme der damals sechsköpfigen Fa-

milie gemäss Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO. 

D.  

Mit Verfügung vom 2. April 2019 trat das SEM in Anwendung von Art. 31a 

Abs. 1 Bst. b AsylG (SR 142.31) auf die Asylgesuche der Beschwerde-

führenden nicht ein, ordnete die Wegweisung aus der Schweiz nach Italien 

an und forderte die Beschwerdeführenden auf, die Schweiz spätestens am 

Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen.  

Das SEM erachtete die seitens Italiens abgegebene formularmässige Be-

stätigung "Nucleo familiare" vom 27. März 2019 als genügende Zusiche-

rung für eine familiengerechte Unterbringung und notwendige medizini-

sche Unterstützung der Beschwerdeführenden in Italien. 

E.  

Dagegen erhoben die Beschwerdeführenden mit Eingabe vom 11. April 

2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie ersuchten um Auf-

hebung der vorinstanzlichen Verfügung vom 2. April 2019 und um Eintreten 

auf die Asylgesuche.  

Sie verwiesen auf das junge Alter der Kinder sowie die Erkrankung der Be-

schwerdeführerin (…) und äusserten unter Verweis auf Kürzungen in den 

italienischen Asylzentren sowie das sogenannte Salvini-Dekret Zweifel am 

Zugang zu einer familiengerechten Unterbringung und medizinischer Ver-

sorgung bei einer Rückführung nach Italien. 

F.  

Mit Urteil D-1738/2019 vom 4. Februar 2020 hiess das Bundesverwal-

tungsgericht die Beschwerde vom 11. April 2019 gut, soweit die Aufhebung 

der angefochtenen Verfügung beantragt wurde. Es hob die vorinstanzliche 
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Verfügung vom 2. April 2019 auf und wies die Sache zur Neubeurteilung 

an das SEM zurück. 

Das Gericht stellte fest, dass die Vorinstanz den Sachverhalt im Hinblick 

auf die Anwendung der Souveränitätsklausel nicht rechtsgenüglich abge-

klärt habe und ihrer Pflicht zur Ermessensausübung nicht nachgekommen 

sei. Die seitens Italiens mittels Formular "Nucleo familiare" vom 27. März 

2019 abgegebene Zusicherung einer Unterbringung der Beschwerdefüh-

renden im Sinne des Rundschreibens vom 8. Januar 2019 vermöge nicht 

zu genügen. Das SEM hätte prüfen müssen, welche konkreten Unterbrin-

gungsmodalitäten für die Beschwerdeführenden bestehen würden. Gege-

benenfalls hätte es von den italienischen Behörden weitere, über die for-

mularmässige Bestätigung "Nucleo familiare" hinausgehende Zusicherun-

gen bezüglich familiengerechter Unterbringung und notwendiger medizini-

scher Versorgung einholen müssen. Dies habe es nachzuholen. Sollten 

derartige Zusicherungen nicht möglich sein, sei die Anwendbarkeit der 

Souveränitätsklausel zu prüfen. 

G.  

Am (…) brachte die Beschwerdeführerin ihr fünftes Kind zur Welt. Dieses 

wurde in das Verfahren einbezogen. 

H.  

Am 22. September 2020 ersuchte das SEM die italienischen Behörden um 

Abgabe einer Garantie, dass die nunmehr siebenköpfige Familie in Italien 

eine Unterkunft im Sinne der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hof für Menschenrechte vom 4. November 2014 sowie des Bundesverwal-

tungsgerichts erhalten werde.  

I.  

Mit Schreiben vom 22. September 2020 informierte das SEM die Be-

schwerdeführenden über das gleichentags an die italienischen Behörden 

gestellte Ersuchen und seine Absicht, nach Erhalt einer entsprechenden 

Garantie auf ihre Asylgesuche nicht einzutreten und sie nach Italien weg-

zuweisen. Es räumte den Beschwerdeführenden die Gelegenheit ein, 

hierzu bis zum 6. Oktober 2020 schriftlich Stellung zu nehmen. 

J.  

In ihrer Stellungnahme vom 6. Oktober 2020 brachten die Beschwerdefüh-

renden vor, das älteste Kind besuche hierzulande seit fast zwei Jahren 

Schule und Kindergarten und spreche bereits gut Deutsch. Ein erneuter 
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Wechsel des sozialen Umfelds wäre für dieses mit grossen Schwierigkei-

ten verbunden. Zudem leide die Beschwerdeführerin weiterhin an (…), was 

unter anderem dazu führe, dass sie öfters verwirrt sei und Mühe habe, sich 

an Sachen zu erinnern. Sollten sie nach Italien überstellt werden, bitte der 

Beschwerdeführer um Unterstützung bei der Reise, da er aufgrund der 

Krankheit der Beschwerdeführerin die alleinige Verantwortung für die Fa-

milie und das ganze Hab und Gut tragen müsste. 

K.  

Am 4. November 2020 erklärten die italienischen Behörden mit Übersen-

dung des Formulars "Nucleo familiare" ihre Bereitschaft zur Wiederauf-

nahme der siebenköpfigen Familie gemäss Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-

VO und sie teilten mit, dass die Beschwerdeführenden nach der Überstel-

lung in einem noch zu bestimmenden Aufnahmezentrum für Familien ge-

mäss Auflistung vom 24. April 2020 und im Sinne des Rundschreibens vom 

8. Januar 2019 untergebracht würden. Gleichzeitig ersuchten sie um vor-

gängige Information über allfällige gesundheitliche Probleme der Be-

schwerdeführenden.  

L.  

Aufforderungen des SEM zur Einreichung ärztlicher Berichte betreffend die 

Beschwerdeführerin folgend, wurden wie folgt Arztberichte eingereicht: Be-

richt vom 23. Oktober 2020 ([…]); Bericht vom 2. November 2020 ([…]). 

Bericht vom 22. Dezember 2020 ([…]). Bericht vom 29. Januar 2021 ([…]). 

Bericht vom 17. März 2021 ([…]). Bericht vom 23. März 2021 ([…]).  

M.  

Am 10. Februar 2021 wurden zwei Schulberichte betreffend die beiden äl-

testen Kinder eingereicht.  

N.  

Am 23. März 2021 informierten die italienischen Behörden die Schweizer 

Behörden, dass in allen Fällen, in denen Italien Garantien im Sinne des 

Rundschreibens vom 8. Januar 2019 abgegeben habe und die Überstel-

lungen noch nicht erfolgt seien, die Garantien weiterhin Gültigkeit hätten. 

Die betroffenen Familien würden in Übereinstimmung mit dem neuen 

Rundschreiben Nr. 2/2021 vom 8. Februar 2021 untergebracht. 

O.  

Mit Verfügung vom 26. Januar 2021 – verschickt am 15. April 2021 und 

eröffnet am 16. April 2021 – trat das SEM in Anwendung von Art. 31a 
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Abs. 1 Bst. b AsylG auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht 

ein. Es ordnete die Wegweisung aus der Schweiz in den zuständigen Dub-

lin-Staat (Italien) an, forderte die Beschwerdeführenden auf, die Schweiz 

spätestens am Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen, und be-

auftragte den Kanton I._______ mit dem Vollzug der Wegweisung. Gleich-

zeitig stellte es fest, dass einer allfälligen Beschwerde gegen den Ent-

scheid keine aufschiebende Wirkung zukomme. Weiter verfügte es die 

Aushändigung der editionspflichtigen Akten gemäss Aktenverzeichnis an 

die Beschwerdeführenden. 

Für die Begründung wird auf die Ausführungen der Vorinstanz in der Ver-

fügung verwiesen. 

P.  

Mit Eingabe vom 21. April 2021 erhoben die Beschwerdeführenden beim 

Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie ersuchten um Aufhebung der 

vorinstanzlichen Verfügung vom 26. Januar 2021 und um Anweisung an 

das SEM, auf die Asylgesuche einzutreten und das Asylverfahren in der 

Schweiz durchzuführen, eventualiter um Rückweisung der Sache an die 

Vorinstanz zwecks erneuter Prüfung. In verfahrensrechtlicher Hinsicht er-

suchten sie um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde so-

wie – unter Verweis auf vom 22. April 2021 datierende Fürsorgeabhängig-

keitsbestätigungen – um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung 

und Beiordnung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands oder einer Rechts-

beiständin sowie um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses.  

Sie wiesen darauf hin, dass ihnen die vom 26. Januar 2021 datierende Ver-

fügung erst am 16. April 2021 eröffnet worden sei, und dass darin Bezug 

auf erst nach dem 26. Januar 2021 erstellte Arztberichte genommen 

werde. Bei einer Überstellung nach Italien würde Art. 3 EMRK verletzt. Es 

drohe nicht nur eine Verschlechterung des physischen und psychischen 

Gesundheitszustands der Beschwerdeführerin, sondern auch der psychi-

schen Gesundheit der Kinder. Aus den Unterlagen der Betreuungseinrich-

tungen gehe hervor, dass die Kinder entwicklungspsychologisch heraus-

gefordert seien, und es sei nicht geklärt worden, ob ihre speziellen Bedürf-

nisse in Italien abgedeckt werden könnten. Bei der Beschwerdeführerin sei 

die Einstellung der (…)-Medikamente noch nicht abgeschlossen, und auch 

wenn (…) in Italien grundsätzlich behandelbar sei, sollte der Abschluss in 

der Schweiz erfolgen. Auch stehe bei ihr ein Bericht zu einem (…) aus. 

Eventualiter werde daher um Rückweisung der Sache an das SEM zur Prü-

fung der erwarteten medizinischen Berichte ersucht.  
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Q.  

Am 23. April 2021 setzte die Instruktionsrichterin den Vollzug der Überstel-

lung im Sinne einer vorsorglichen Massnahme einstweilen aus.  

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Be-

schwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den 

Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesver-

waltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne 

von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher 

zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entschei-

det auf dem Gebiet des Asyls in der Regel – und auch vorliegend – end-

gültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). 

1.2 Am 1. März 2019 ist eine Teilrevision des AsylG in Kraft getreten 

(AS 2016 3101); für das vorliegende Verfahren gilt das bisherige Recht 

(vgl. Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des AsylG vom 

25. September 2015). 

1.3 Die angefochtene Verfügung datiert vom 26. Januar 2021, wurde indes 

vom SEM erst am 15. April 2021 mit vom 13. April 2021 datierendem 

Schreiben an die (damalige) Rechtsvertretung der Beschwerdeführenden 

verschickt, und laut postalischem Rückschein am 16. April 2021 eröffnet. 

Die vorliegende Beschwerde vom 21. April 2021 wurde somit frist- und 

formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführenden haben am Verfahren 

vor der Vorinstanz teilgenommen, sind durch die angefochtene Verfügung 

besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Auf-

hebung beziehungsweise Änderung. Sie sind daher zur Einreichung der 

Beschwerde legitimiert (Art. 105 und aArt. 108 Abs. 2 AsylG; Art. 48 Abs. 1 

sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 

2.  

2.1 Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich 

Missbrauch und Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige oder 

unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt 

werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG). 
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2.2 Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das 

SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen 

(Art. 31a Abs. 1–3 AsylG), ist die Beurteilungskompetenz der Beschwer-

deinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob die Vorinstanz zu 

Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 

2012/4 E. 2.2, je m.w.H.). 

2.3 Die Abteilungen des Bundesverwaltungsgerichts entscheiden in der 

Regel in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen (Art. 21 Abs. 1 

VGG). Das Gericht kann – wie vorliegend – auch in solchen Fällen auf die 

Durchführung eines Schriftenwechsels verzichten (Art. 111a Abs. 1 AsylG). 

3.  

Vorab ist in Bezug auf den Eventualantrag der Beschwerdeführenden um 

Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Prüfung noch zu erwarten-

der weiterer medizinischer Berichte zum (…) und der Neueinstellung der 

(…)-Medikamente bei der Beschwerdeführerin festzuhalten, dass sich das 

SEM in seiner Verfügung mit den aktenkundigen gesundheitlichen Proble-

men der Beschwerdeführerin und der Frage der Behandelbarkeit und 

Durchführung der notwendigen Kontrollen in Italien befasst hat. Eine unge-

nügende Sachverhaltsabklärung bezüglich des Gesundheitszustands der 

Beschwerdeführerin kann dem SEM nicht vorgeworfen werden. Der Rück-

weisungsantrag ist daher – auch mit Blick auf den Ausgang des Beschwer-

deverfahrens – abzuweisen. 

4.  

4.1 Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsu-

chende in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des 

Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a 

Abs. 1 Bst. b AsylG). Zur Bestimmung des staatsvertraglich zuständigen 

Staates prüft das SEM die Zuständigkeitskriterien gemäss Dublin-III-VO. 

Führt diese Prüfung zur Feststellung, dass ein anderer Mitgliedstaat für die 

Prüfung des Asylgesuchs zuständig ist, tritt das SEM, nachdem der betref-

fende Mitgliedstaat einer Überstellung oder Rücküberstellung explizit oder 

implizit zugestimmt hat, auf das Asylgesuch nicht ein (vgl. BVGE 2017 VI/5 

E. 6.2). 

4.2 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO wird jeder Asylantrag von einem 

einzigen Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III als 
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zuständiger Staat bestimmt wird. Das Verfahren zur Bestimmung des zu-

ständigen Mitgliedstaates wird eingeleitet, sobald in einem Mitgliedstaat 

erstmals ein Asylantrag gestellt wird (Art. 20 Abs. 1 Dublin-III-VO). 

4.3 Der nach dieser Verordnung zuständige Mitgliedstaat ist verpflichtet, 

einen Antragsteller, der während der Prüfung seines Antrags in einem an-

deren Mitgliedstaat einen Antrag gestellt hat oder der sich im Hoheitsgebiet 

eines anderen Mitgliedstaats ohne Aufenthaltstitel aufhält, nach Massgabe 

der Artikel 23, 24, 25 und 29 wiederaufzunehmen (Art. 18 Abs. 1 Bst. b 

Dublin-III-VO). 

5.  

5.1 Die Beschwerdeführenden wurden am 12. Dezember 2016 als Asylsu-

chende in Italien registriert und das SEM ersuchte die italienischen Behör-

den am 14. Februar 2019 um Wiederaufnahme der Beschwerdeführenden 

gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO. Mit der unterbliebenen 

Äusserung dazu haben die italienischen Behörden ihre Zuständigkeit still-

schweigend anerkannt (vgl. Art. 25 Abs. 2 Dublin-III-VO) und nachfolgend, 

mittels Mitteilungen vom 27. März 2019 und 4. November 2020, auch be-

stätigt. 

5.2 Die grundsätzliche Zuständigkeit Italiens für die Durchführung des 

Asyl- und Wegweisungsverfahrens der Beschwerdeführenden ist somit ge-

geben. Der Wunsch der Beschwerdeführenden um Verbleib in der Schweiz 

vermag daran nichts zu ändern, zumal die Dublin-III-VO den Schutzsu-

chenden kein Recht einräumt, den ihren Antrag prüfenden Staat selber 

auszuwählen (vgl. auch BVGE 2010/40 E. 8.3). 

6.  

6.1 Erweist es sich als unmöglich, einen Antragsteller in den eigentlich zu-

ständigen Mitgliedstaat zu überstellen, weil es wesentliche Gründe für die 

Annahme gibt, dass das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen für 

Antragsteller in jenem Mitgliedstaat systemische Schwachstellen aufwei-

sen, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behand-

lung im Sinne von Artikel 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union (2012/C 326/02, nachfolgend: EU-Grundrechtecharta) mit sich brin-

gen, ist zu prüfen, ob aufgrund dieser Kriterien ein anderer Mitgliedstaat 

als zuständig bestimmt werden kann. Kann kein anderer Mitgliedstaat als 

zuständig bestimmt werden, wird der die Zuständigkeit prüfende Mitglied-

staat zum zuständigen Mitgliedstaat (Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO). 
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6.2 Italien ist Signatarstaat der EMRK, des Übereinkommens vom 10. De-

zember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder er-

niedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der FK sowie 

des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und 

kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen nach. Es 

darf davon ausgegangen werden, dieser Staat anerkenne und schütze die 

Rechte, die sich für Schutzsuchende aus den Richtlinien des Europäischen 

Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsa-

men Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen 

Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie, ABl. L 180/96 vom 29. Juni 2013) so-

wie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Auf-

nahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnah-

merichtlinie, ABl. L 180/96 vom 29. Juni 2013) ergeben. 

6.3 Das Bundesverwaltungsgericht geht denn auch in ständiger Recht-

sprechung davon aus, dass das italienische Asylsystem trotz punktueller 

Schwachstellen keine systemischen Mängel im Sinn von Art. 3 Abs. 2 zwei-

ter Satz Dublin-III-VO aufweist (vgl. Referenzurteil E-962/2019 vom 17. De-

zember 2019 E. 6.3). Unter diesen Umständen ist die Anwendung von 

Art. 3 Abs. 2 Satz 2 Dublin-III-VO nicht gerechtfertigt. 

7.  

7.1 Die Beschwerdeführenden fordern mit ihren Vorbringen, wonach ein 

erneuter Wechsel des Umfelds vor allem für die hierzulande nach über 

zweijährigem Aufenthalt bereits gut integrierten ältesten Kinder sehr 

schwierig wäre und es fraglich sei, ob deren spezielle entwicklungspsycho-

logische Bedürfnisse in Italien abgedeckt würden, und wonach bei einer 

Überstellung nach Italien eine Verschlechterung des Gesundheitszustands 

der Beschwerdeführerin drohe, implizit die Anwendung der Ermessens-

klausel von Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO, respektive der – das Selbstein-

trittsrecht im Landesrecht konkretisierenden – Bestimmung von Art. 29a 

Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311). 

7.2 Gemäss der Souveränitätsklausel von Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO 

kann jeder Mitgliedstaat abweichend von Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO be-

schliessen, einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staaten-

losen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn er 

nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung 

zuständig ist. Dieses sogenannte Selbsteintrittsrecht wird im Landesrecht 

durch Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 konkretisiert, gemäss dem das SEM das 

Asylgesuch aus humanitären Gründen auch dann behandeln kann, wenn 
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dafür gemäss Dublin-III-VO ein anderer Staat zuständig wäre. Der Ent-

scheid über den Selbsteintritt liegt im pflichtgemässen Ermessen der Be-

hörde. Ein einklagbarer Anspruch auf die Ausübung des Selbsteintritts-

rechts besteht jedoch dann, wenn sich die Überstellung der asylsuchenden 

Person in den an sich zuständigen Mitgliedstaat als unzulässig im Sinne 

der EMRK oder einer anderen die Schweiz bindenden, völkerrechtlichen 

Bestimmung erweist. Diesfalls muss die Vorinstanz die Souveränitätsklau-

sel anwenden und das Asylgesuch in der Schweiz behandeln (vgl. BVGE 

2015/9 E. 8.2.1). 

7.3 Was den medizinischen Sachverhalt anbelangt, ist darauf hinzuweisen, 

dass eine zwangsweise Rückweisung von Personen mit gesundheitlichen 

Problemen nur ganz ausnahmsweise einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK 

darstellen kann. Eine vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

(EGMR) definierte Konstellation betrifft Schwerkranke, die durch die Ab-

schiebung – mangels angemessener medizinischer Behandlung im Ziel-

staat – mit einem realen Risiko konfrontiert würden, einer ernsten, raschen 

und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands 

ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen 

Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl. Urteil des EGMR 

Paposhvili gegen Belgien 13. Dezember 2016, Grosse Kammer 41738/10, 

§§ 180–193 m.w.H.). Eine solche Situation ist vorliegend aufgrund der Ak-

tenlage nicht anzunehmen. Der Gesundheitszustand der Beschwerdefüh-

rerin alleine vermag eine Unzulässigkeit im Sinne der genannten restrikti-

ven Rechtsprechung nicht zu rechtfertigen. Die Frage, ob ihre gesundheit-

lichen Probleme im Zusammenhang mit humanitären Gründen bei Aus-

übung seines Ermessens durch das SEM zu einem Selbsteintritt führen 

könnten, kann an dieser Stelle – mit Blick auf die nachfolgenden Ausfüh-

rungen unter E. 7.4 – offengelassen werden. 

7.4 Das Dublin-System basiert nicht nur auf der Idee, das sogenannte 

"asylum shopping" (Einleitung paralleler oder einander nachfolgender Asyl-

verfahren in verschiedenen Staaten des Vertragsgebiets) zu verhindern, 

sondern dem Antragsteller gleichzeitig einen effektiven Zugang zum Asyl-

verfahren in einem dieser Staaten zu gewährleisten, und dies innert ver-

nünftiger Frist (vgl. zum historischen Hintergrund des Dublin-Systems 

BVGE 2010/27 E. 6.4.6.1 und 6.4.6.3). Dem Problem der langen Verfah-

rensdauer bei Wiederaufnahmeverfahren wurde in der Dublin-III-VO dahin-

gehend Rechnung getragen, dass neu von einer maximal zehnmonatigen 

Verfahrensfrist ausgegangen wird (drei Monate für den Wiederaufnahme-

antrag [Art. 23 Dublin-III-VO]; ein Monat für ein Wiederaufnahmegesuch 
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[Art. 25 Dublin-III-VO]; sechs Monate für die Überstellung [Art. 29 Dublin-

III-VO]). Die Dauer des Verfahrens (beziehungsweise der Anwesenheit in 

der Schweiz) – soweit sie nicht von den betroffenen Personen selbst ver-

ursacht oder verschuldet worden ist – ist einer der Faktoren, die in der Prü-

fung des humanitären Selbsteintritts in Betracht zu ziehen sind (vgl. JEAN-

PIERRE MONNET, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en ma-

tière de transferts Dublin, in: Breitenmoser/Gless/Lagodny, [Hrsg.], Schen-

gen und Dublin in der Praxis, Aktuelle Fragen, 2015; S. 427 f.).  

Das Verfahren zur Bestimmung des für die Asylgesuche der Beschwerde-

führenden zuständigen Mitgliedstaats dauert inzwischen mehr als zwei 

Jahre, ohne dass sie dies zu verschulden hätten. Die Tatsache, dass die 

Beschwerdeführenden am 20. Januar 2019 in der Schweiz Asylgesuche 

eingereicht haben und sie sich seither in einem reinen Zuständigkeitsver-

fahren befinden, ohne dass sie effektiven Zugang zum materiellen Asylver-

fahren erhalten hätten, steht dem im Rahmen des Dublin-Systems gewich-

tigen Beschleunigungsgebot im vorliegenden Einzelfall entgegen. Diese 

lange Verfahrensdauer ist nicht den Beschwerdeführenden anzulasten. Die 

lange Dauer des ersten Beschwerdeverfahrens war auf sich stellende 

Grundsatzfragen im Zusammenhang mit Überstellungen nach Italien zu-

rückzuführen (vgl. dazu Referenzurteil E-962/2019 vom 17. Dezember 

2019). Dies hat das Bundesverwaltungsgericht zu vertreten. Nach der mit 

Urteil D-1738/2019 vom 4. Februar 2020 erfolgten Rückweisung der Sache 

an das SEM zur Neubeurteilung hat die Vorinstanz erst über sieben Monate 

später weitere Instruktionshandlungen vorgenommen und die italienischen 

Behörden am 22. September 2020 um die Abgabe von Garantien ersucht. 

Den Beschwerdeführenden hat es erst Mitte April 2021 einen neuen Ent-

scheid zukommen lassen. Diese lange Verfahrensdauer hat das SEM zu 

vertreten, auch wenn sie teilweise auf Abklärungen der medizinischen Si-

tuation der Beschwerdeführerin zurückgeht. Ins Gewicht fällt sodann, dass 

es sich bei den Beschwerdeführenden um ein Paar mit fünf kleinen Kindern 

im Alter von (…) bis (…) Jahren handelt. Die beiden jüngsten Kinder wur-

den in der Schweiz geboren und insbesondere die beiden ältesten Kinder 

wurden während der langen Verfahrensdauer in die hiesigen Unterrichts-

strukturen integriert. Unter diesen konkreten Umständen würde es dem Be-

schleunigungsgebot zuwiderlaufen, im jetzigen Zeitpunkt – mehr als 

27 Monate nach der Asylgesuchstellung in der Schweiz – eine Wiederan-

hebung des Asylverfahrens in einem Drittstaat zu veranlassen (vgl. ähnlich 

etwa die Urteile des BVGer D-3394/2017 vom 30. August 2019 E. 7.3, E-

26/2016 vom 16. Januar 2019 E. 5.2.3, E- 1532/2017 vom 8. November 

2017 E. 6.3.2). 
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7.5 Im Lichte der gesamten Umstände des Verfahrens betrachtet, und un-

ter Berücksichtigung von Sinn und Zweck der Dublin-III-VO erscheint es im 

vorliegenden Einzelfall angebracht, dass die Schweiz aus humanitären 

Gründen von ihrem Recht auf Selbsteintritt Gebrauch macht und sich für 

die Asylgesuche der Beschwerdeführenden zuständig erklärt. 

7.6 Nach dem Gesagten erübrigen sich weitere Ausführungen zu den Ein-

wänden der Beschwerdeführenden hinsichtlich der Abdeckung ihrer Be-

dürfnisse in Italien. Die Frage, ob mit der seitens Italiens mittels Formular 

"Nucleo familiare" vom 4. November 2020 abgegebenen Zusicherung ei-

ner Unterbringung der Beschwerdeführenden im Sinne des Rundschrei-

bens vom 8. Januar 2019, respektive der von den italienischen Behörden 

am 23. März 2021 erfolgten Bestätigung der Gültigkeit der besagten Ga-

rantie und Zusicherung der Unterbringung der Familie in Übereinstimmung 

mit dem neuen Rundschreiben Nr. 2/2021 vom 8. Februar 2021 nunmehr 

Zusicherungen vorliegen, die als genügend zu erachten wären, kann an-

gesichts des vorliegenden Verfahrensausgangs offengelassen werden. 

8.  

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen. Die angefochtene 

Verfügung ist aufzuheben und das SEM anzuweisen, auf die Asylgesuche 

der Beschwerdeführenden einzutreten und das nationale Asyl- und Weg-

weisungsverfahren durchzuführen. 

9.  

Mit diesem Urteil ist das Beschwerdeverfahren abgeschlossen, weshalb 

sich die Anträge um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwer-

de und um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses als gegen-

standslos erweisen.  

10.  

10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Verfahrenskosten auf-

zuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG), womit sich der Antrag um Gewäh-

rung der unentgeltlichen Prozessführung gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG und 

um Beiordnung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands im Sinne von 

aArt. 110a AsylG als gegenstandslos erweist. 

10.2 Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen, da nicht davon aus-

zugehen ist, dass den nicht vertretenen Beschwerdeführenden im Be-

schwerdeverfahren notwendige hohe Kosten erwachsen wären (Art. 64 

Abs. 1 VwVG). 
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(Dispositiv nächste Seite) 
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird gutgeheissen. 

2.  

Die vorinstanzliche Verfügung wird aufgehoben und das SEM wird ange-

wiesen, auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden einzutreten. 

3.  

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. 

4.  

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 

5.  

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführenden, das SEM und die zustän-

dige kantonale Behörde. 
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